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Aufstellung der anfallenden Gebühren am Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin 

Schuljahr 2025/2026 
 

Allgemeine Hinweise 
 
Bescheinigungen für Schulgeld, Ganztag und Mitgliedsbeitrag: 
 
Den Finanzämtern in Friedrichshafen und Überlingen liegen die Gebührenübersichten des Bildungszentrums Bodensee-Schule St. Martin vor. Sie benötigen keine gesonderte 
Bescheinigung. Falls doch, finden Sie die Bescheinigung auf unserer Homepage unter Service - Schulkosten.  
Eine Bestätigung über die individuellen Kosten des Ganztagsangebots in Klasse 1 und 2 geht Ihnen automatisch nach Anmeldung zu Beginn des jeweiligen Halbjahres zu und 
kann als Vorlage für das Finanzamt verwendet werden. 
 
Ermäßigungen:  
 
Für das Schulgeld gewähren wir einen Geschwisterrabatt über alle Schularten hinweg. Jede Familie zahlt nur für das Kind in der höchsten Klasse. Die Kosten für das 
Ganztagsangebot werden pro Kind berechnet. 
 
Besuchen Kinder derselben Familie katholische Schulen in anderer Trägerschaft, so ermäßigt sich das zu zahlende Schulgeld auf 50% des üblichen Betrags, unabhängig von der 
Schulgeldregelung der anderen Schule. Bitte legen Sie uns zur Beantragung eine Bescheinigung vor, dass weitere Kinder eine andere katholische Schule besuchen. Nicht in 
Kombination mit dem Geschwisterrabatt möglich. 
 
Familien mit geringem Einkommen können beim Schulgeld eine Ermäßigung über den Stipendienfonds der Diözese Rottenburg-Stuttgart beantragen. Außerdem gibt es die 
Möglichkeit eines Zuschusses zum Essen über das Bildungs- und Teilhabepaket vom Landkreis. Alle Eltern können darüber hinaus auf Antrag beim Träger ein 
einkommensabhängiges Schulgeld von 5% des Haushaltsnettoeinkommens pro Kind entrichten. Bitte informieren Sie sich zu allen Optionen in der Verwaltung. 
 
 

 

 

Klasse 1-4 Pro Rate Pro Jahr  

Schulgeld 
 

Klasse 1-4 

 
 

 66,00 € 

 
 

 792,00 € 

 Einzug in 12 Raten 
- am 01.10. für August und September 
- ab 01.11. monatlich 

Ganztagsangebot (verbindlich) 
 

Klasse 3 bis 4 (4 Tage) 

 
 

58,00 € 

 
 

580,00 € 

Für die Klassen 1 und 2 werden individuelle 
Abrechnungen auf Basis der gebuchten Tage und Zeiten 
erstellt (siehe unten) 
 
Einzug in 10 Raten ab 01.10. 

Materialkosten + Zusatzversicherung1 
 

Klasse 3-4 
 

  
52,00 € 

Klasse 3+4 Einzug einmalig im Oktober  
 
Klasse 1+2 nur bei Buchung des Ganztagsangebots, 
Einzug anteilig pro Halbjahr 
 

Essenskosten 
 

Klasse 3 bis 4 (4 Tage) 

 
 

74,36 € 

 
 

743,60 €2 

Einzug in 10 Raten ab 01.10. 
10. Rate: Spitzabrechnung mit tatsächlichen 
Essenstagen inkl. Verrechnung von Fehltagen durch 
Klassenfahrt 
 
Krankheitstage werden nicht erstattet 

Optionales Ganztagesangebot für Klasse 1 und 2 

 Kosten pro Jahr 

Tage bis 13:55 Uhr bis 15:45 Uhr Mittagessen2 

1 360,00 € 385,00 € 185,90 € 

2 400,00 € 450,00 € 371,80 € 

3 440,00 € 515,00 € 557,70 € 

4 480,00 € 580,00 € 743,60 € 

5 580,00 € 705,00 € 929,50 € 

 Mittwoch grundsätzlich 
100€ 

Mittwoch grundsätzlich 
125€  

 

 
 
Hinzu kommen Kosten für Material und 
Zusatzversicherung, siehe oben 
 
Einzug in 10 Raten ab 01.10. 
 
Die Buchung des gewählten Angebots kann halbjährlich 
geändert werden 
 
Krankheitstage werden nicht erstattet 

 
  

                                            
1 2 € für alle außerunterrichtlichen Aktivitäten, Ganztagesbereich und Garderobenverlust 
2 5,50 € pro Mittagessen, pauschalisierte Ratenzahlung basierend auf tatsächlichen Schultagen im aktuellen Schuljahr (169) 

    Grundschule 



Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin 
 
Gebührenübersicht Schuljahr 2025/2026 | Grundschule bis Gymnasium 

Seite 2          Stand: September 2025 – Änderungen vorbehalten 

 

    
Neu ab 2025/2026 

 

Klasse 5 Pro Rate Pro Jahr  

Schulgeld 
 
Reduzierung der monatlichen Gebühren durch 
Anwendung des Ausgleichsanspruchs3:          

140,00 € - 74,00 € = 

 
  
 
 

66,00 € 

 
  
 
 

792,00 € 

Einzug in 12 Raten 
- am 01.10. für August und September 
- ab 01.11. monatlich 

Ganztag 
 
Materialkosten + Zusatzversicherung1 

58,00 € 
 
 

580,00 € 
 

52,00 € 

Einzug in 10 Raten ab 01.10. 
 
Einzug einmalig im Oktober 

Essenskosten  
 

74,36 € 

 
 

743,60 €2 

Einzug in 10 Raten ab 01.10. 
10. Rate: Spitzabrechnung mit tatsächlichen 
Essenstagen inkl. Verrechnung von Fehltagen durch 
Praktikum und Klassenfahrt 
 

Krankheitstage werden nicht erstattet 
  

Wegen der Schulreform des Landes Baden-Württemberg wird der Werkrealabschluss nach dem 
Abschlussjahrgang 2029/2030 nicht mehr angeboten. Alle Neueinschulungen in der 5. Klasse sind in der 
Gemeinschaftsschule.   

 

Klasse 6 bis 10 Pro Rate jährlich  

Schulgeld 66,00 € 792,00 € 
Einzug in 12 Raten 

- am 01.10. für August und September 
- ab 01.11. monatlich 

Ganztag 
 
Materialkosten + Zusatzversicherung1 

58,00 € 
 
 

580,00 € 
 

52,00 € 

Einzug in 10 Raten ab 01.10. 
 
Einzug einmalig im Oktober 

Essenskosten  
 

74,36 € 

 
 

743,60 €2 

Einzug in 10 Raten ab 01.10. 
10. Rate: Spitzabrechnung mit tatsächlichen 
Essenstagen inkl. Verrechnung von Fehltagen durch 
Praktikum und Klassenfahrt 
 

Krankheitstage werden nicht erstattet 
 
 
 

Klasse 11 bis 13 Pro Rate jährlich  

Schulgeld  79,00 €  948,00 € 
Einzug in 12 Raten 

- am 01.10. für August und September 
- ab 01.11. monatlich 

Zusatzversicherung  2,00 € Einzug einmalig im Oktober 

Essenskosten 
  individuell  

Unsere Gymnasiasten können Essensmarken für 5,50 € 
pro Mittagessen erwerben 

 

 
 
 

Pro Familie Pro Rate Pro Jahr  

1x Mitgliedsbeitrag 
 
für unseren Förderverein 
Freies Katholisches Schulwerk Friedrichshafen e.V. 

 70,00 €  Einzug im März 
 
Für Familien, die zum Schuljahresbeginn neu in den Verein 
eingetreten sind, wird zusätzlich am 01.11. der 
Mitgliedsbeitrag für ein halbes Jahr in Höhe von 35 € 
eingezogen 

 

                                            
3 Zuschuss des Landes Baden-Württemberg gemäß §§ 17 Abs. 1 und 18 PSchG für nicht bzw. nur teilweise erhobenes Schulgeld an Gemeinschaftsschulen in privater Trägerschaft  

    Gymnasium 

    Werkrealschule 

    Gemeinschaftsschule 

    Elternverein 


